
Amtsgericht Rosenheim 
Geschäftszeichen: 
801 K 31/24 

 
G U T A C H T E N 

 

über die Ermittlung des Verkehrswertes 
(im Sinne des § 194 BauGB) 

 
Renovierungsbedürftiges Reiheneckhaus, ca. 121 m² Wohnfläche, 

Kampenwandstraße 27, 83620 Feldkirchen-Westerham,  
Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen 

 
Garage, Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen 

 
1/3 Miteigentumsanteil an Fl.-Nr. 2848/90, Gemarkung Vagen, Wegefläche 

 
1/6 Miteigentumsanteil an Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung Vagen, Garagenhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wertermittlungsstichtag 05.12.2024 

 
Verkehrswert – Fl.-Nr. 2848/89, Wohnhausgrundstück:  491.000,00 € 
Verkehrswert – Fl.-Nr. 2848/93, Garagengrundstück:    15.000,00 € 
Verkehrswert – 1/3 MEA an Fl.-Nr. 2848/90, Wegefläche:   10.000,00 € 
Verkehrswert – 1/6 MEA an Fl.-Nr. 2851/1, Garagenhof:    10.000,00 € 
 

Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär 
Ortenburger Straße 29a, 83224 Grassau 
Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten  
Grundstücken einschl. Mieten und Pachten.  
Zuständig: IHK Nürnberg. 
 

Grassau, den 26.03.2025 
 
Exemplar 5 von 5 
(1 Exemplar verbleibt beim Sachverständigen) 
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ÜBERSICHTSBLATT 

Bewertungsobjekte: Renovierungsbedürftiges Reiheneckhaus,  
Kampenwandstraße 27, 83620 Feldkirchen-
Westerham, 
Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen 
 
Garage, Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen 
 
1/3 Miteigentumsanteil an Fl.-Nr. 2848/90,  
Gemarkung Vagen, Wegefläche 
 
1/6 Miteigentumsanteil an Fl.-Nr. 2851/1,  
Gemarkung Vagen, Garagenhof 

 
Grundstücksfläche: 462 m², Fl.-Nr. 2848/89 
   14 m², Fl.-Nr. 2848/93 
   67 m², Fl.-Nr. 2848/90 
 134 m², Fl.-Nr. 2851/1 
 
Bewertungszweck: Verkehrswertermittlung gem. Beschluss des 

Amtsgerichtes Rosenheim vom 26.08.2024 
 
Bewertungsstichtag: 05.12.2024 
Qualitätsstichtag: 05.12.2024 
 
Baujahr: ca. 1971 
   
Brutto-Grundfläche: ca. 250 m² - Wohnhaus  
  ca.   14 m² - Garage 
 
Vermietbare Wohnfläche: ca. 121 m² - Wohnhaus  
 
Kfz-Stellplätze: Garage auf Fl.-Nr. 2848/93 
 
Bodenwert: rd. 427.000,00 €  
  (Fl.-Nr. 2848/89 – Wohnhausgrundstück) 
 
  rd. 13.000,00 €  
  (Fl.-Nr. 2848/93 – Garagengrundstück) 
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Anteiliger Bodenwert: rd. 10.000,00 €  
  (1/3 MEA an Fl.-Nr. 2848/90 – Wegefläche) 
 
  rd. 10.000,00 €  
  (1/6 MEA an Fl.-Nr. 2851/1 – Garagenhof) 
 
Sachwert: rd. 491.000,00 € 
  (Fl.-Nr. 2848/89 – Wohnhausgrundstück) 
 
  rd. 15.000,00 € 
  (Fl.-Nr. 2848/939 – Garagengrundstück) 
 
Verkehrswert: 491.000,00 € 
  (Fl.-Nr. 2848/89 – Wohnhausgrundstück) 
 
  15.000,00 € 
  (Fl.-Nr. 2848/93 – Garagengrundstück) 
 
  10.000,00 €  
  (1/3 MEA an Fl.-Nr. 2848/90 – Wegefläche) 
 
  10.000,00 €  
  (1/6 MEA an Fl.-Nr. 2851/1 – Garagenhof) 
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1.   ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1 Gegenstand der Bewertung 

Gegenstand der Bewertung ist das Grundstück in der Kampenwandstraße 27 in  

83620 Feldkirchen-Westerham, Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen. Das Grund-

stück ist mit einem Reiheneckhaus bebaut.  

 

Weiter ist Gegenstand der Bewertung das Grundstück Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung 

Vagen. Das Grundstück ist mit einer Garage bebaut. 

 

Zudem ist der 1/3 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Fl.-Nr. 2848/90, 

Gemarkung Vagen, zu bewerten. Es handelt sich um eine Wegefläche. 

 

Weiter ist der 1/6 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung 

Vagen, Gegenstand der Bewertung. Es handelt sich um einen Garagenhof. 

 

1.2 Auftraggeber 

Der Sachverständige wurde durch das Amtsgericht Rosenheim,  

Geschäftszeichen 801 K 31/24, mit Schreiben vom 26.08.2024 beauftragt. 

 

1.3 Zweck der Bewertung 

Ermittlung des Verkehrswertes im Zwangsversteigerungsverfahren. 

 

Hinweis: 

Das Gutachten darf nicht für andere als die vorgesehene Zweckbestimmung 

verwendet werden. Eine Dritthaftung des Sachverständigen ist ausgeschlossen. 

 

1.4 Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag 

Wertermittlungsstichtag ist der 05.12.2024, der Tag der Ortsbesichtigung. Der 

Qualitätsstichtag ist mit dem Wertermittlungsstichtag identisch. 



Verkehrswertgutachten – Kampenwandstr. 27, 83620 Feldkirchen-Westerham 
Amtsgericht Rosenheim, Geschäftszeichen: 801 K 31/24 

- 7 -      
 

 

Michael  Bär  -  Dip l .  Ing.  des Bauwesens (FH)  
83224 Grassau – Ortenburger Str. 29a – Tel.: 08641 / 69 51 93 – Fax: 08641 / 69 51 96 

Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

1.5 Ortsbesichtigung / Teilnehmer 

Die Besichtigung und Aufnahme der Grundstücke mit unmittelbarer Umgebung 

sowie der Gebäude und der Außenanlagen erfolgte am 05.12.2024 durch den 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH)  

Michael Bär. 

 

Bei der Ortsbesichtigung gemachte Fotoaufnahmen sind diesem Gutachten in Kopie 

als Anlage beigefügt.  

 

Beim Ortstermin war weiter die Antragsgegnerin anwesend. 

 

Bei der Ortsbesichtigung wurden die vorliegenden Pläne stichpunktartig überprüft. 

Hierbei wurden keine wertrelevanten Abweichungen festgestellt. Von der Garage 

liegt kein Plan vor. Es wurden keine Baustoffprüfungen, Bauteilprüfungen sowie 

Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt. Die 

Besichtigung erstreckte sich auf die zum Bewertungsobjekt gehörenden wesent-

lichen Räume, d.h. es wurden das Erdgeschoss, das Obergeschoss, das Dach-

geschoss und das Kellergeschoss des Wohnhauses sowie die Außenanlagen 

besichtigt. Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgten durch Inaugen-

scheinnahme (rein visuelle Untersuchung) und nach den vorhandenen Unterlagen. 

Weiter wurden die Garage auf Fl.-Nr. 2848/93, der Garagenhof Fl.-Nr. 2851/1 und 

die Wegefläche Fl.-Nr. 2848/90, Gemarkung Vagen, besichtigt.  

 

1.6 Grundbuchdaten 

In Anlage ist der Grundbuchauszug vom 26.08.2024 beigefügt: 

- AG Bad Aibling, Grundbuch von Vagen, Blatt 1398 

 

Angaben zum Bestandsverzeichnis, Abteilung I, Abteilung II, sind dem beigefügten 

Grundbuchauszug zu entnehmen. 
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Anmerkungen: 
- Eintragungen in Abteilung III des Grundbuchs sind für die Wertermittlung 

nicht relevant. 

- Im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens wird in diesem Gutachten 

der Wert des unbelasteten Grundstücks ermittelt. 

- Der beigefügte Grundbuchauszug wurde anonymisiert. 

 

1.7 Baulastenverzeichnis 

Das Bewertungsobjekt liegt in Bayern. Das Baurecht in Bayern sieht kein 

Baulastenverzeichnis vor. 

 

1.8 Unterlagen 

- Lageplan des Vermessungsamtes Rosenheim 

- Grundbuchauszug des Amtsgerichtes Bad Aibling, Grundbuch von Vagen 

- Grundrisspläne, Ansichten, Schnitt  

- Auskunft der Gemeinde Feldkirchen-Westerham 

- Auskunft des Landratsamtes Rosenheim 

- Bodenrichtwert mit Stand 01.01.2024 

- Erkenntnisse der Ortsbesichtigung 

 

1.9 Mieter 

Das Wohnhaus ist nach Angabe beim Ortstermin zum Bewertungsstichtag nicht 

vermietet. Das Wohnhaus ist nach Angabe auch nicht bewohnt. 

 

1.10 Zuständige Verwaltungsbehörde 

Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Ollinger Straße 10, 83620 Feldkirchen-

Westerham, Telefon 08063 / 9703-0. 
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1.11 Marktsituation 

Die Lage auf dem Immobilienmarkt ist für Wohnimmobilien des Bestandes als 

durchschnittlich zu beurteilen. Seit Mitte des Jahres 2022 ist die Marktsituation 

stagnierend und es war ein fallendes Preisniveau gegeben. Ursächlich ist haupt-

sächlich das gestiegene Zinsniveau für Immobiliendarlehen. Aktuell ist hinsichtlich 

des Preisniveaus eine Seitwärtsbewegung festzustellen. 

 

 

2.   LAGE 

2.1 Standort und Umfeld 

Makrolage 

Das Bewertungsobjekt befindet sich in der Gemeinde Feldkirchen-Westerham.  

Die Gemeinde Feldkirchen-Westerham gehört zum Landkreis Rosenheim, der im 

Südosten des Regierungsbezirks Oberbayern liegt.  

 

Statistisch gesehen verfügt die Gemeinde Feldkirchen-Westerham zum 

Bewertungsstichtag über ca. 11.000 Einwohner. Der Landkreis Rosenheim hat  

ca. 257.000 Einwohner. 

 

Im Landkreis Rosenheim waren mit Stand November 2024 ca. 4.310 Menschen 

arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von ca. 2,9 %. Im 

Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote gestiegen, hier betrug diese  

ca. 2,6 %. Der Bundesdurchschnitt betrug mit Stand November 2024 ca. 5,9 %. 

 

Mikrolage 

Die Bewertungsobjekte sind in der Kampenwandstraße gelegen. Die Kampen-

wandstraße ist eine Anliegerstraße, in beide Fahrtrichtungen befahrbar mit ein-

seitigem Gehweg, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung. Das Parken ist 

einseitig am Straßenrand möglich.  

 

Die umliegende Bebauung besteht im Wesentlichen aus Einfamilienwohnhäusern in 

Form von Reihenhäusern bzw. Doppelhäusern mit zwei Vollgeschossen und teils 
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ausgebauten Dachgeschossen. Gegenüber der Hauseingangsseite ist eine Grün-

fläche mit Rasen, Sträuchern und Bäumen gegeben.  

 

Geschäfte des täglichen Bedarfs, Grundschulen, Mittelschule sowie Kindergärten 

usw. sind in Feldkirchen-Westerham vorhanden. Weitere Einkaufsmöglichkeiten 

bestehen in den umliegenden Gemeinden, im ca. 8 km entfernten Bruckmühl, im  

ca. 15 km entfernten Bad Aibling bzw. im ca. 27 km entfernten Rosenheim.  

 

2.2 Verkehrsanbindung 

Das Zentrum von Feldkirchen-Westerham ist von den Bewertungsobjekten in einer 

Entfernung von ca. 1,4 km in östlicher Richtung gelegen. Von den Bewertungs-

objekten aus ist die Anschlussstelle Weyarn an die A8 München/Salzburg in 

südlicher Richtung nach ca. 7 km bzw. in einer Fahrzeit von ca. 8 Minuten erreicht. 

Von hier aus besteht die Möglichkeit mit dem Kraftfahrzeug in ca. 13 Minuten das 

ca. 25 km entfernt gelegene Autobahndreieck Inntal zu erreichen und hier die A93 

Richtung Innsbruck/Kufstein zu befahren. Das ca. 44 km entfernte Zentrum von 

München ist über die A8 in ca. 45 Fahrminuten mit dem Kfz erreicht. Die Anbindung 

der Objekte ist insgesamt für den Individualverkehr als gut zu bezeichnen. 

 

Die Haltestelle Abzw. Bahnhof ist von den Bewertungsobjekten in einer Entfernung 

von ca. 350 Meter gelegen. Hier verkehren zu sehr eingeschränkten Zeiten  

(1-2x täglich, nur wochentags) die Buslinien 276 und 277. Die Haltestelle Bahnhof 

Westerham ist von den Bewertungsobjekten in einer Entfernung von ca. 450 Meter 

gelegen. Hier besteht Anschluss an das Netz der Deutschen Bundesbahn. Mit der 

Bayerischen Regiobahn ist der Bahnhof von Rosenheim in einer Fahrzeit von  

ca. 27-33 Minuten zu erreichen. Der Münchener Hauptbahnhof ist teilweise mit 

Umstieg in ca. 40-50 Minuten anfahrbar. Die Anbindung der Bewertungsobjekte an 

öffentliche Verkehrsmittel ist durchschnittlich. 

 

Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen von München in ca. 71 km 

Entfernung. Dieser ist mit dem Kraftfahrzeug in einer Fahrzeit von ca. 50 Minuten zu 

erreichen. Der Flughafen von Salzburg liegt in ca. 101 km Entfernung und ist in  
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ca. 65 Minuten anzufahren. 

 

2.3 Immissionen / Beeinträchtigungen 

Beim Ortstermin wurden keine wertrelevanten Immissionen festgestellt. 

 

2.4 Parkmöglichkeiten / Stellplätze 

Gegenstand der Bewertung ist die Garage auf Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen.  

Weiter besteht die Möglichkeit in den umliegenden Straßen zu parken. 

 

 

3.   GRUNDSTÜCKSMERKMALE / ART U. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

3.1 Zuschnitt / Form / Maße 

Das Bewertungsgrundstück Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen, hat gemäß Angabe 

im Grundbuch eine Fläche von 462 m². Der Grundstückszuschnitt ist nahezu recht-

eckig. Die mittlere Breite beträgt ca. 17,5 Meter. Die mittlere Tiefe beträgt  

ca. 26 Meter. Das Grundstücksniveau ist annähernd eben. 

 

Das Bewertungsgrundstück Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen, hat gemäß Angabe 

im Grundbuch eine Fläche von 14 m². Der Grundstückszuschnitt ist nahezu recht-

eckig. Die mittlere Breite beträgt ca. 2,60 Meter. Die mittlere Tiefe beträgt  

ca. 5,20 Meter. Das Grundstücksniveau ist annähernd eben. 

 

Bei der Fl.-Nr. 2848/90, Gemarkung Vagen, handelt es sich um eine Wegefläche. 

Das Grundstück hat gemäß Angabe im Grundbuch eine Fläche von 67 m². Der 

Grundstückszuschnitt ist nahezu rechteckig. Die mittlere Breite beträgt ca. 2,5 Me-

ter, die mittlere Tiefe beträgt ca. 26,5 Meter. Das Grundstücksniveau ist annähernd 

eben. 

 

Bei der Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung Vagen, handelt es sich um einen Garagenhof. 

Das Grundstück hat gemäß Angabe im Grundbuch eine Fläche von 134 m². Der 

Grundstückszuschnitt ist nahezu rechteckig. Die mittlere Breite beträgt ca. 8 Meter, 
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die mittlere Tiefe beträgt ca. 16,5 Meter. Das Grundstücksniveau ist annähernd 

eben. 

 

In Anlage wurde ein Lageplan beigefügt. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für dieses Gutachten unterstellt wird, 

dass keine Eigenschaften oder Gegebenheiten des Grund und Bodens vorhanden 

sind, welche möglicherweise die Gebrauchstauglichkeit oder Nutzungsfähigkeit 

beeinträchtigen oder gefährden. 

 

3.2 Erschließung 

Die Zuwegung zum Wohnhausgrundstück (Fl.-Nr. 2848/89) und zur Wegefläche 

(Fl.-Nr. 2848/90) ist über die Kampenwandstraße gesichert. 

Die Zuwegung zum Garagenhof (Fl.-Nr. 2851/1) ist über die Von-Andrian-Straße 

gesichert. 

Die Zufahrt zur Garage (Fl.-Nr. 2848/93) erfolgt über die öffentliche Verkehrsfläche 

und den Garagenhof (Fl.-Nr. 2851/1).  

 

Das Wohnhausgrundstück Fl.-Nr. 2848/89 verfügt über Anschlüsse an die öffent-

lichen Versorgungsleitungen für Wasser und Strom. Die Entsorgung erfolgt in die 

öffentliche Kanalisation. Zusätzlich sind Anschlüsse für Telekommunikation 

vorhanden.  

 

Es wird zum Wertermittlungsstichtag auf Grund der vorliegenden Informationen 

unterstellt, dass sämtliche öffentlich-rechtliche Abgaben, Beiträge, Gebühren usw., 

die möglicherweise wertbeeinflussend sein können, erhoben und bezahlt sind. 

 

Die Grundstücke werden als erschließungsbeitragsfreies Nettobauland eingestuft.  
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3.3 Baurechtliche Situation 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen, ist mit einem Reiheneckhaus 

bebaut. Das Wohnhaus ist als Grenzbau zur Fl.-Nr. 2848/88, Gemarkung Vagen, 

errichtet und grenzt an das sich dort befindliche Wohnhaus an.  

 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen, ist mit einer Garage vollständig 

überbaut.  

 

Es wird gemäß den vorliegenden Informationen davon ausgegangen, dass die 

Bebauungen genehmigt sind und somit keine wertbeeinflussenden Umstände aus 

planungsrechtlichen Belangen resultieren. 

 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2848/90, Gemarkung Vagen, ist unbebaut, es handelt sich 

um eine Wegefläche. 

 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung Vagen, ist unbebaut, es handelt sich 

um einen Garagenhof. 

 

Gemäß Auskunft der Gemeinde Feldkirchen-Westerham liegen die Bewertungs-

grundstücke im Geltungsbereich der 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 

„Straßenland“, rechtskräftig seit dem 16.06.2021. Dem Bebauungsplan bzw. der  

9. Änderung des Bebauungsplanes ist für das Wohnhausgrundstück eine Bebauung 

mit einer max. GRZ 0,4, einer max. Wandhöhe von 7,00 Meter bzw. 4,50 Meter, 

Satteldach mit einer Dachneigung von 23° bis 27° zu entnehmen. Für Doppel- und 

Reihenhäuser sind je Gebäude zwei Wohnungen zulässig. Es gilt die offene 

Bauweise. Es handelt sich um Allgemeines Wohngebiet (WA). 

 

Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2848/89 ist ein Baufenster gegeben, welches eine 

größere Bebauung als die Bestandsbebauung zulässt. Der Bebauungsplan ist in 

Anlage beigefügt. 

 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Feldkirchen-Westerham aus dem Jahr 2016 

sind die Bewertungsgrundstücke als „Allgemeines Wohngebiet“ dargestellt. 
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3.4 Vorhandene Bebauung / Nutzungsart 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen, ist mit einem Reiheneckhaus 

bebaut. Das Wohnhaus hat ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss, ein teilweise 

ausgebautes Dachgeschoss und ein Kellergeschoss. Das ursprüngliche Baujahr 

des Wohnhauses ist ca. 1971. Die Nutzung ist Wohnen.  

 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen, ist mit einer Garage vollständig 

überbaut.  

 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2848/90, Gemarkung Vagen, ist unbebaut, es handelt sich 

um eine Wegefläche. 

 

Das Grundstück Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung Vagen, ist unbebaut, es handelt sich 

um einen Garagenhof. 

 

Hinweis: 
Es wird vorausgesetzt, dass die bei der Ortsbesichtigung angetroffene bzw. die aus 

den Unterlagen zu entnehmende Nutzung genehmigt ist und die behördlichen 

Auflagen - insbesondere auch der Stellplatznachweis - erfüllt sind. Der Ausbau des 

Dachgeschosses wurde bisher nicht baurechtlich genehmigt, hierauf wurde im 

Gutachten bereits hingewiesen. 

Eine Überprüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (Genehmi-

gungen, Abnahmen, Auflagen etc.) oder eventueller privatrechtlicher Bestimmungen 

zu Bestand und Nutzung des Bewertungsobjektes erfolgte nicht. Es wird weiterhin 

unterstellt, dass das Objekt unter Versicherungsschutz steht, sowohl nach Art 

möglicher Schäden als auch in angemessener Höhe der Versicherungssumme. 

 

3.5 Bruttogrundfläche / Wohnfläche  

Die Bruttogrundfläche und die Wohnfläche wurden den vorliegenden Flächen-

berechnungen entnommen bzw. anhand des vorliegenden Planmaterial über-

schlägig überprüft. Im Hinblick auf die Wertermittlung ist der sich ergebende 
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Genauigkeitsgrad ausreichend. Die überschlägig ermittelten Bauzahlen werden 

insoweit der Wertermittlung zugrunde gelegt. 

 

Die Bruttogrundfläche des Wohnhauses beträgt ca. 250 m² 

Die Bruttogrundfläche der Garage beträgt ca.   14 m² 

 

Die überschlägig ermittelte Wohnfläche beträgt ca. 121 m² 

 

3.6 Denkmalschutz 

Das Bewertungsobjekt ist nicht im Bayerischen Denkmalatlas vorgetragen. Der 

Sachverständige geht somit davon aus, dass kein Denkmalschutz besteht. 

 

3.7 Altlasten 

Nach Auskunft des Landratsamtes Rosenheim gibt es für die Bewertungsgrund-

stücke Fl.-Nrn. 2848/89, 2848/93, 2848/90 und 2851/1, je Gemarkung Vagen, keine 

Eintragungen im Altlastenkataster.  

 

Dem Sachverständigen liegt ebenfalls kein begründeter Verdacht bzgl. Altlasten vor. 

Für die Grundstücke wird Altlastenfreiheit unterstellt. 

 

 

4.   GEBÄUDEBESCHREIBUNG – FL.-NR. 2848/89 
Die nachfolgende Beschreibung soll für diese Wertermittlung der Darstellung des 

Objektes dienen. Sie enthält nur Angaben und beschreibt Merkmale, die für diese 

Wertermittlung von erkennbarem Einfluss sind.  

 

Für die Bewertung sind die Grundstücksbeschaffenheit und die Baualterskategorie, 

die wesentlichen baulichen Konstruktions- und Ausstattungsmerkmale sowie der 

Allgemeinzustand der Gebäude und der Außenanlagen entscheidend. Deshalb wird 

bei der Beschreibung nicht jedes Detail herangezogen. 

Alle Feststellungen im Gutachten zur Beschaffenheit, zum Zustand und zu den 

tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen beruhen auf der Ortsbesich-
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tigung, den zum Bewertungsobjekt erhaltenen Unterlagen und erhaltenen Informa-

tionen sowie den durch den Sachverständigen durchgeführten Erhebungen. Eine 

stichpunktartige Einzelprüfung von auftraggeberseitigen Vorgaben sowie 

Plausibilitätsprüfungen wurden vorgenommen. 

 

Die Beschreibung ist stichpunktartig ohne Anspruch auf Vollständigkeit und De-

tailgenauigkeit. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht vorgenommen. Angaben 

hinsichtlich nicht sichtbarer oder unzugänglicher Bauteile beruhen auf Auskünften 

oder begründeten Vermutungen. Es wird ungeprüft unterstellt, dass keine Bauteile, 

Baustoffe oder Eigenschaften und Gegebenheiten vorhanden sind, welche 

möglicherweise eine anhaltende Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder die 

Gesundheit der Nutzer gefährden. Es wurden Baustoff- und Bauteilprüfungen sowie 

Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt. Alle 

Feststellungen erfolgten durch Inaugenscheinnahme.  

 

Beschrieben wird die dominierende Ausstattung. Abweichungen in Teilbereichen 

können durchaus vorhanden sein, welche jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf 

den Verkehrswert haben. 

 

Die nachfolgende Beschreibung gibt den durchschnittlichen Standard für Beschaf-

fenheit, Lage, Größe und Ausstattung im Anwesen zum Zeitpunkt der Besichtigung 

an. Auf nennenswerte Abweichungen vom durchschnittlichen Standard wird 

gesondert hingewiesen. 

 

Bauweise: 

 

Massivbau; 

 

Baujahr: 

 

ca. 1971; 

 

Veränderungen: Keine wesentlichen Veränderungen;  

 

4.1 Grundrissgliederung 

In Anlage sind die vorhandenen Grundrisspläne beigefügt.  
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4.2 Rohbau / Konstruktion 

Fundamente/ 

Gründung: 

 

 

Beton; das Gebäude ist unterkellert; soweit feststellbar sind 

die Kelleraußenwände aus Beton;  

 

Fassade: 

 

Die Fassade ist verputzt und gestrichen; an der Fassade 

sind mehrere Schäden am Oberputz vorhanden, zudem 

zeigt die Fassade in Teilbereichen ein Rissbild; im Sockel-

bereich sind ebenfalls Putzschäden vorhanden; 

 

Tragkonstruktion: 

 

Tragende Mauerwerkswände, Massivdecken; 

 

Dach: 

 

Satteldach, zimmermannsmäßiger Holzdachstuhl, Dach-

eindeckung mit Betondachsteinen; die Dacheindeckung 

stammt vermutlich aus dem Baujahr; Dachflächenfenster; 

 

Flaschnerarbeiten: 

 

Regenrinnen und Fallrohre aus Zinkblech; 

 

Decken: Massivdecken; 

 
4.3 Ausbau 

Innenwände: 

 

Massive Innenwände verputzt und gestrichen; 

 

Fenster: 

 

Holzverbundfenster, vermutlich aus dem Baujahr; 

Fensterbänke innen aus Naturstein; 

 

Rollläden: 

 

Mechanisch bedienbare Kunststoffrollos; 

 

Türen: 

 

Holzfurnierte Türblätter mit gestrichenen Holzzargen; die 

Badtüre verfügt über ein Oberlicht; einfache Drücker-

garnituren; 
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Böden: 

 

Linoleumfliesen bzw. Teppichböden; Sanitärräume gefliest; 

die Bodenbeläge sind schadhaft bzw. verschlissen; 

 

Decken: 

 

Verputzt und gestrichen; vereinzelt sind Haarrisse 

vorhanden; 

 

Treppen/-haus: 

 

Vom EG bis ins DG ist eine Treppe vorhanden, bestehend 

aus einer Holzkonstruktion mit Holztrittstufen; wandseitig ist 

ein Metallhandlauf vorhanden;  

 

Vom EG ins KG ist eine massive Treppe mit Kunststein-

stufen vorhanden;  

 

Sanitärausstattung: 

 

Bad im OG mit Waschbecken mit Einhebelmischer, 

emaillierte Stahlbadewanne (das Email ist stumpf) mit 

Einhebelmischer und Brauseschlauch, Stand-WC mit 

Druckspüler; Boden gefliest; Wände ca. türhoch gefliest; 

Rippenheizkörper mit Thermostatventil; gestrichenes 

Holzverbundfenster; die Sanitärausstattung stammt aus 

dem Baujahr;  

 

Gäste-WC im EG mit Stand-WC und Druckspüler, Hand-

waschbecken mit Kaltwasserhahn; Boden gefliest; Wand 

im Bereich des Waschbeckens als Fliesenspiegel gefliest; 

die Wände sind ansonsten verputzt und gestrichen; 

Fenster; Heizplatte mit Thermostatventil;  

 

Elektroinstallation: 

 

Dem Baujahr entsprechende Elektroausstattung unter Putz; 

abgesichert über Schaltautomaten, FI-Schalter ist vor-

handen; im erdgeschossigen Eingangsbereich ist der 

Stromzählerschrank mit den Schaltautomaten und dem  

FI-Schalter vorhanden; es sind hier zwei Stromzähler 
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gegeben; nach Angabe beim Ortstermin ist einer der 

Stromzähler für das DG; 

 

Heizung/ 

Warmwasser: 

 

 

Ölzentralheizung mit zentraler Warmwasserversorgung; 

Kessel Fabrikat Buderus; der Kessel stammt nach Angabe 

aus dem Baujahr; als Brenner ist ein MAN-Brenner 

gegeben, dieser ist aus dem Jahr ca. 1989; hinter einer 

Abmauerung sind zur Öllagerung zwei Stahltanks 

vorhanden;  

 

Eingangsbereich: 

 

Der Zugang erfolgt über die Wegefläche Fl.-Nr. 2848/90; 

auf dem Grundstück ist ein kurzer asphaltierter Weg 

gegeben, weiter eine Stufe und ein Eingangspodest aus 

Waschbeton; die Hauseingangstüre ist ein Metallelement 

mit feststehendem Element sowie Haustüre, jeweils mit 

Drahtgitterglas; im feststehenden Element ist ein Brief-

kasten integriert; die Haustüre verfügt über eine Drücker-

garnitur mit Zylinderschloss; 

  

Dachgeschoss: Im DG ist ein größerer Wohnraum vorhanden, dieser 

verfügt an Decke und Dachschräge über Gipskartonplatten, 

gespachtelt und gestrichen; die Wände sind verputzt mit 

altem Anstrich; am Boden sind Linoleumfliesen vorhanden, 

diese sind im Wesentlichen schadhaft; Rippenheizkörper 

mit Thermostatventil; Dachflächenfenster (erneuert im 

Sommer 2024), zudem ein Giebelfenster als Holzverbund-

fenster (gestrichen); die Wände und Decken machen einen 

verschmutzten Eindruck, weiter war im Bereich des alten 

Dachflächenfensters ein Feuchtigkeitsschaden vorhanden, 

hier sind noch die abgetrockneten Spuren an der Wand 

bzw. Verkleidung ersichtlich; 
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Weiter ist im Dachboden eine Abstellfläche vorhanden; hier 

Boden mit Estrich, ohne Oberbelag; Dachschrägen nicht 

gedämmt, es ist eine Art Unterspannbahn vorhanden; altes 

Dachflächenfenster aus Holz mit dünner Isolierglasscheibe;  

 

Türen im DG als furnierte Türblätter mit einfachen 

Drückergarnituren und gestrichenen Holzzargen;  

 

Keller: 

 

Der Keller verfügt über gestrichene Betonwände bzw. Kalk-

sandsteinmauerwerk, unverputzt; am Boden ist ein Beton-

boden/Betonestrich vorhanden; Elektroausstattung auf Putz 

mit Schaltern, Lichtauslässen und Steckdosen; Kellertüren 

analog der Wohnraumtüren holzfurniert mit gestrichenen 

Holzzargen und einfachen Drückergarnituren; Kellerfenster 

zu Lichtschacht als Holzverbundfenster bzw. einfachver-

glastes Kellerfenster mit Metallrahmen und Mäusefang-

gitter; 

In einem Kellerraum ist ein Ausgussbecken mit Wasser-

hahn vorhanden; soweit ersichtlich sind die Kelleraußen-

wände aus Beton;  

 

Balkon: Im OG ist von einem Wohnraum aus ein Balkon begehbar; 

der Balkon verfügt über eine massive Balkonplatte sowie 

ein Geländer mit massiver Brüstung bzw. seitliches 

Geländer aus Metallrahmen mit Holzverkleidung; die 

Balkonplatte ist stark vermoost und macht einen feuchten 

Eindruck; das Betongeländer ist ebenfalls stark verwittert; 

die seitlichen Holzverkleidungen der Geländer sind teils 

schadhaft;  
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4.4 Außenanlagen 

Das Grundstück ist eingefriedet mittels Holzzaun bzw. Maschendrahtzaun. Weiter 

ist im Bereich der Grundstücksgrenze eine Hecke vorhanden. Es sind Rasen-

flächen, Bäume und Sträucher gegeben, zudem Pflanzbeete. Die Terrasse ist mit 

Waschbetongartenplatten befestigt, die Platten sind verschmutzt und stark ver-

moost. Weiter ist um das Wohnhaus ein gekiester Streifen vorhanden. 

 

Im Bereich des Hauszugangs ist eine Betonmüllbox vorhanden, diese zeigt Beton-

schäden. Das Tor als verzinktes Stahltor ist gestrichen, hier ist die Farbe in großen 

Bereichen abgeblättert.  

 

4.5 Energieausweis / energetischer Zustand 

Ein Energieausweis für das Wohngebäude liegt nicht vor.  

 

Der energetische Zustand entspricht im Wesentlichen dem Zeitpunkt des Baujahres. 

Verbessernde Maßnahmen sind nicht ersichtlich. 
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4.6 Befund 

Die vorstehende Baubeschreibung und nachfolgende Ausführung dienen lediglich 

der Verkehrswertermittlung und stellen keine abschließende Zustandsauflistung dar. 

Bei der Begehung wurden folgende Schäden bzw. folgender Zustand festgestellt: 

 

- Das Wohnhaus verfügt über einen großen Reparatur-/Instandhaltungsstau. 

- Bodenbeläge sind schadhaft, die Wände sind verschmutzt. An den Wänden 

ist an mehreren Stellen Schimmel gegeben. Die Ausstattung sowie die 

Sanitärausstattung sind weitestgehend aus dem Baujahr und sind als alt zu 

beurteilen.  

- An der Untersicht des Balkons ist ein Feuchtigkeitsschaden vorhanden, 

ebenfalls zeigt die Betonbrüstung Schäden in Form von freiliegender 

Armierung und einer für die gesamten Platten vorhandenen Rissbildung.  

- Der vorhandene Maschendrahtzaun ist schadhaft. 

 

Auf die Gebäudebeschreibung wird zudem verwiesen. 

 

Gemäß den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung wurde kein Verdacht auf 

Hausschwamm festgestellt. 

 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wurden darüber hinaus keine sichtbaren, 

gravierenden Mängel oder Schäden festgestellt, die über einen unterdurchschnitt-

lichen Zustand hinausgehen. 

 

Der angeführte Zustand der Gebäude wird in der Wertermittlung entsprechend 

berücksichtigt. 
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5.   BESCHRIEB FL.-NR. 2848/93, GEMARKUNG VAGEN 
Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 2851/93 ist eine Betonfertiggarage vorhanden. Fabrikat 

nicht bekannt. Die Garage verfügt über Licht- und Stromanschluss. Nach Angabe ist 

der Stromanschluss durch ein Kabel vom Wohnhaus gegeben, sodass der Strom über 

den Hauszähler abrechnet wird. Die Betonfertiggarage verfügt über ein mechanisch 

bedienbares Metallschwingtor. Die Garage ist gut anfahrbar.  

 

 

6.   BESCHRIEB FL.-NR. 2848/90, GEMARKUNG VAGEN 
Bei der Fl.-Nr. 2848/90, Gemarkung Vagen, handelt sich um eine Wegefläche. Es 

besteht ein 1/3 Miteigentumsanteil. 

Die Wegefläche Fl.-Nr. 2848/90 ist asphaltiert und dient als Zuwegung zu den 

angrenzenden Reihenhäusern.  

 

 

7.   BESCHRIEB FL.-NR. 2851/1, GEMARKUNG VAGEN 
Bei der Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung Vagen, handelt sich um einen Garagenhof. Es 

besteht ein 1/6 Miteigentumsanteil. 

Der Garagenhof Fl.-Nr. 2851/1 ist asphaltiert, die Asphaltfläche zeigt großflächige 

Schäden, d.h. hier ist der Asphalt ausgebrochen. Der Garagenhof Fl.-Nr. 2851/1 

dient als Zufahrt zu den hier angrenzenden Garagen.  
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8.   BEURTEILUNG 
Lage: 

Es handelt sich um eine durchschnittliche bis gute Lage in der Gemeinde 

Feldkirchen-Westerham. 

 

Bauweise: 

Das Wohnhaus ist in massiver Bauweise errichtet. Das Erscheinungsbild des 

Wohnhausgrundstücks ist mäßig. 

 

Ausstattung:  

Die Ausstattung des Wohnhauses stammt aus dem Baujahr und wird als abgewohnt 

bzw. alt beurteilt.  

 

Grundrisslösung:  

Die Grundrisslösung ist bezogen auf den Gebäudetyp als durchschnittlich zu 

beurteilen. 

 

Vermietbarkeit:  

Die Möglichkeiten für die Vermietung werden im derzeitigen Zustand als erschwert 

beurteilt.  

 

Veräußerbarkeit: 

Die Möglichkeiten für den Verkauf sind als durchschnittlich zu beurteilen. 

Vorteilhaft ist die Grundstücksgröße. 
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9.   WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS 
Die ImmoWertV umfasst gem. § 6 drei normierte Wertermittlungsverfahren, die zu 

den allgemein anerkannten Regeln der Verkehrswertermittlung zählen: 

 

 Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) 

 Das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) 

 Das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) 

 

Zur Bestimmung des Verkehrswertes können mehrere Wertermittlungsverfahren 

herangezogen werden. Die hieraus resultierenden Werte sind in Abhängigkeit vom 

Grundstücksmarkt und im Sinne der Verkehrswertdefinition nach  

§ 194 BauGB zu beurteilen. 

 

Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestimmt sich der Verkehrswert von  

Ein-/Zweifamilienhäusern, somit eigengenutzter Objekte, in der Regel nach dem 

Sachwert.  
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10.   WERTERMITTLUNG 

10.1 Bodenwert  

Der Bodenwert ist vorrangig im Vergleichswertverfahren (§§ 24-26 ImmoWertV) und 

unter Beachtung der §§ 40-45 ImmoWertV zu ermitteln. Anstelle von Vergleichs-

preisen können auch geeignete Bodenrichtwerte herangezogen werden  

(§ 24 Abs 1 bzw. § 40 Abs. 2 ImmoWertV). 

 

Bodenrichtwerte (§ 196 BauGB, § 13 ImmoWertV) sind durchschnittliche Lagewerte 

und geben Aufschluss über das allgemeine Grundstückspreisniveau zum ange-

gebenen Zeitpunkt. Die Bodenrichtwerte sind üblicherweise im 2-Jahresturnus vom 

Gutachterausschuss für Ortsteile, Straßenabschnitte etc. flächendeckend zu 

ermitteln. 

 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zu Grunde gelegten Richt-

wertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden 

Grundstücks übereinstimmen. Abweichungen einzelner Grundstücksmerkmale sind 

durch Zu-/Abschläge zu berücksichtigen, in der Regel auf Grundlage von Index-

reihen oder Umrechnungskoeffizienten (§ 26 ImmoWertV, § 19 ImmoWertV). 

 

Bodenrichtwert: 

Der Gutachterausschuss des Landratsamtes Rosenheim hat für die Bodenricht-

wertzone 30007010, Zonen-Bezeichnung Westerham Nord, zum 01.01.2024 einen 

Bodenrichtwert für erschlossene, unbebaute Grundstücke bekannt gegeben: 

 

Der Bodenrichtwert für die Bodenrichtwertzone 30007010, Zonen-Bezeichnung 
Westerham Nord, für Wohnbaufläche mit 2 Vollgeschossen beträgt  
1.000,00 €/m² Grundstücksfläche, ebf. 
 

Marktkonformer Bodenwert: 

Ausgehend von dem zur Verfügung stehenden Bodenrichtwert, sind folgende 

wertbeeinflussende Unterschiede bei der Festlegung des Bodenwertes für das zu 

bewertende Grundstück zu beachten: 
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- Veränderung des allgemeinen Preisniveaus für unbebaute baureife Flächen 

im örtlichen Grundstücksmarkt. 

- Unterschiede in der realisierten baulichen Nutzungsintensität. 

- Unterschiede in der Lagequalität innerhalb des Bodenrichtwertgebietes. 

Die verwendeten Ausgangswerte sind auf die dargestellten Sachverhalte 

anzupassen. 

 

Zwischen dem Bewertungsstichtag 05.12.2024 und dem Stand des Bodenricht-

wertes mit Stand 01.01.2024 ist das Preisniveau leicht gesunken. Der Landkreis 

Rosenheim macht keine Angaben zur Preisentwicklung von Grundstücken im Jahr 

2024. Der Trendabfrage 1. Halbjahr 2024 des Oberen Gutachterausschuss Bayern 

ist für Bauland im Landkreis Rosenheim im 1. Halbjahr 2024 zu 2023 ein 5 – 10 % 

fallendes Preisniveau zu entnehmen. In Anlehnung wird somit ein Abschlag von  

rd. 7,5 % berücksichtigt. 

 

Hinsichtlich der Lage innerhalb des Richtwertgebietes ist nach sachverständiger 

Beurteilung kein weiterer Zu-/Abschlag erforderlich. 

 

Das Gebäude auf Fl.-Nr. 2848/89 verfügt über zwei Vollgeschosse, weiter wäre auf 

Grund des Baufensters ein Anbau möglich oder bei einer Neubebauung ein 

größerer Baukörper. Daher ist bzgl. der baulichen Nutzungsintensität für das 

Bewertungsgrundstück Fl.-Nr. 2848/89 keine weitere Anpassung erforderlich. 

 

Für das Garagengrundstück Fl.-Nr. 2848/93 wird der Bodenwert analog des Boden-

wertes für Wohnbauflächen in Ansatz gebracht.  

 

Der 1/3 Miteigentumsanteil an der Wegefläche Fl.-Nr. 2848/90 und der 1/6 Miteigen-

tumsanteil an dem Garagenhof Fl.-Nr. 2851/1, wird jeweils im Sinne einer Verkehrs-

fläche mit rd. 50 % des Preisniveaus des Bodenrichtwertes für Wohnbauflächen in 

Ansatz gebracht. Hierbei ist die vorhandene Flächenbefestigung wertmäßig berück-

sichtigt. 

 

Im Folgenden werden die Bodenwerte ermittelt. 
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Bodenwert Fl.-Nr. 2848/89, Gem. Vagen - Wohnhausgrundstück 
Bodenrichtwert mit Stand:  01.01.24    1.000,00 €/m² 

         
Anpassung Preisniveau:  -7,5%     
         
Angepasster Bodenwert:       

1.000,00 €/m² x 0,925      = rd. 925,00 €/m² 
         

Bodenwert:         
462 m² x 925 €/m²          = rd. 427.000,00 € 

Bodenwert:       rd. 427.000,00 € 
         

         
Bodenwert Fl.-Nr. 2848/93, Gem. Vagen - Garagengrundstück  
Bodenrichtwert mit Stand:  01.01.24    1.000,00 €/m² 

         
Anpassung Preisniveau:  -7,5%     
         
Angepasster Bodenwert:       

1.000,00 €/m² x 0,925      = rd. 925,00 €/m² 
         

Bodenwert:         
14 m² x 925 €/m²          = rd. 13.000,00 € 

Bodenwert:       rd. 13.000,00 € 
         

         
Bodenwert 1/3 MEA an Fl.-Nr. 2848/90, Gem. Vagen - Wegefläche 
Bodenrichtwert mit Stand:  01.01.24    1.000,00 €/m² 

         
Anpassung Preisniveau:  -7,5%     
         
Ansatz für Verkehrsfläche:  0,50     
         
Angepasster Bodenwert:       

1.000,00 €/m² x 0,925 x 0,50    = rd. 463,00 €/m² 
         

Anteiliger Bodenwert:       
67 m² x 463 €/m² x 1 / 3  = rd. 10.000,00 € 

Bodenwert:       rd. 10.000,00 € 
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Bodenwert 1/6 MEA an Fl.-Nr. 2851/1, Gem. Vagen - Garagenhof 
Bodenrichtwert mit Stand:  01.01.24    1.000,00 €/m² 

         
Anpassung Preisniveau:  -7,5%     
         
Ansatz für Verkehrsfläche:  0,50     
         
Angepasster Bodenwert:       

1.000,00 €/m² x 0,925 x 0,50    = rd. 463,00 €/m² 
         

Anteiliger Bodenwert:       
134 m² x 463 €/m² x 1 / 6  = rd. 10.000,00 € 

Bodenwert:       rd. 10.000,00 € 
 
Der Bodenwert bzw. anteilige Bodenwert zum Bewertungsstichtag 05.12.2024 beträgt 

- für die Fl.-Nr. 2848/89 (Wohnhausgrundstück)              rd. 427.000,00 € 
- für die Fl.-Nr. 2848/93 (Garagengrundstück)              rd.   13.000,00 € 
- für den 1/3 MEA an Fl.-Nr. 2848/90 (Wegefläche)              rd.   10.000,00 € 
- für den 1/6 MEA an Fl.-Nr. 2851/1 (Garagenhof)  rd.  10.000,00 € 

 

10.2 Sachwert – Fl.-Nr. 2848/89, Wohnhausgrundstück 

Im Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) wird der Sachwert des Grund-

stückes aus dem Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie 

dem Bodenwert (§ 40 ImmoWertV) ermittelt. Der Sachwert der baulichen Anlagen 

(ohne Außenanlagen) ist ausgehend von den Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV) 

unter Berücksichtigung der Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) zu ermitteln. 

Der Sachwert der baulichen Außenanlagen und der sonstigen Anlagen wird, soweit 

sie nicht vom Bodenwert miterfasst werden, nach Erfahrungssätzen oder nach den 

gewöhnlichen Herstellungskosten ermittelt. 

 

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind insbesondere 

durch Anwendung von Sachwertfaktoren (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV,  

§ 39 ImmoWertV) zu berücksichtigen. 
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Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV): 
Der Gebäudesachwert wird üblicherweise in Anlehnung an die durchschnittlichen 

Normalherstellungskosten, eingeführt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung auf der Preisbasis von 2010 (NHK 2010) ermittelt.  

Die Kostenkennwerte der NHK 2010 beziehen sich auf die Quadratmeter-Brutto-

grundfläche (BGF) in Anlehnung an die DIN 277. Die gesetzliche MwSt. und die 

Baunebenkosten sind in den NHK´10 enthalten. 

 

Die jeweiligen Neubauwerte werden, je nach Standardstufe, Gebäudeart, Grund-

rissart, Wohnungsgröße ausgewählt bzw. mit verschiedenen Wertkorrekturfaktoren 

gewichtet.  

 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten wird auf die Angaben des BKI hinsichtlich 

des Regionalfaktors zurückgegriffen. 

 
Ermittlung des gewogenen Kostenkennwertes aus Gebäudeart Typ 2.11 

 
 

 Ermittlung der objektbezogenen Herstellungskosten gem. NHK - Basis 2010 
       
I Objektspezifischer Ansatz:     
       
 Bewertungsobjekt: ca. 250 m² BGF   
 Typ 2.11   KG, EG, OG, ausgebautes DG   
 Standardstufe:  2    
 Baujahr: ca. 1971    
       
 Kosten der Brutto-Grundfläche in €/m², nach Wägungsanteil: angesetzt mit: 700 €/m² 

 (Einschließlich BNK und Mwst.)    
       

Gebäudeart Typ 2.11 1 2 3 4 5
Wägungs-

anteil
Außenwände 1 23 158 €/m²
Dächer 1 15 103 €/m²
Außentüren und Fenster 1 11 75 €/m²
Innenwände und -türen 0,7 0,3 11 79 €/m²
Deckenkonstruktion und Treppen 0,5 0,5 11 81 €/m²
Fußböden 1 5 34 €/m²
Sanitäreinrichtungen 0,7 0,3 9 64 €/m²
Heizung 1 9 62 €/m²
Sonstige technische Ausstattung 1 6 41 €/m²

Kostenkennwerte 615 €/m² 685 €/m² 785 €/m² 945 €/m² 1.180 €/m² 697 €/m²
angesetzt mit rd. 700 €/m²

Standardstufe
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II Korrekturfaktoren      
       
 Regionalfaktor (gem. BKI 2024)  angesetzt mit: 1,261 

        
 Preisindizes für Bauwerke     
 (Basis 2021 = 100):    angesetzt mit: 1,845 
 2010 = 70,9    
 Zum Bwst. = 130,8    
       
 Somit als Korrekturfaktor (multiplikativ):  rd.   2,327 
       
III Berechnung Herstellungswert pro m2    

 Brutto-Kosten der Brutto-Grundfläche in €/m²:   
 700 €/m² x 2,327  = rd.:  1.630 €/m² 

 Objektbezogene Kosten Brutto-Grundfläche:  1.630 €/m² 
 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) 
Im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist ausgehend vom Herstellungswert des 

Gebäudes eine Alterswertminderung in Ansatz zu bringen, mit der der alterungs- 

und nutzungsbedingte Verschleiß der Bauteile und Gebäudeausstattung erfasst 

wird. Die Alterswertwertminderung wird gemäß § 38 ImmoWertV nach dem 

Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Nutzungsdauer des jeweiligen Gebäudes 

bestimmt. Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige Wertminderung zu Grunde zu 

legen. 

 

Der Gutachterausschuss des Landratsamtes Rosenheim veröffentlicht keine Sach-

wertfaktoren für Ein-/Zweifamilienhäuser. Die übliche Nutzungsdauer von Ein-/Zwei-

familienhäusern beträgt gem. ImmoWertV 80 Jahre. Bei dem vorliegenden Bewer-

tungsobjekt wird somit von einer Nutzungsdauer von 80 Jahren ausgegangen. Das 

Baujahr des Bewertungsobjektes ist ca. 1971. Der Modernisierungsgrad wird mit 

„nicht modernisiert“ eingestuft. Die sich gemäß ImmoWertV ergebende Rest-

nutzungsdauer beträgt ca. 27 Jahre. Auf Grund des renovierungsbedürftigen 

Zustandes, des Erscheinungsbildes und des Reparatur-/Instandhaltungsstaus wird 

die Restnutzungsdauer um rd. 15 Jahre verkürzt. Die sich somit rechnerisch 

ergebende Restnutzungsdauer beträgt rd. 12 Jahre und wird als angemessen 

beurteilt. 
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Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV) 
Der Herstellungswert von baulichen Anlagen und sonstigen Anlagen wird, soweit 

diese nicht schon teilweise vom Bodenwert erfasst wurden, am Markt erfahrungs-

gemäß mit einem prozentualen Wert zwischen 3 % und 8 % des vorliegenden 

Gebäudewertes in Ansatz gebracht. Zu beachten ist hierbei, dass die jeweiligen 

Werte in der Regel deutlich unter den Herstellungskosten liegen, da potentielle 

Kaufinteressenten nur einen Minderbetrag der ursprünglichen Herstellungskosten 

bereit sind zu bezahlen. Dies sind Kosten z.B. für Einfriedungen, Geländebear-

beitung, Gebäudeanschlüsse an die Ver- und Entsorgungsnetze, Anpflanzungen, 

befestigte Flächen etc. 

 

Unter Berücksichtigung des Umfanges, der Qualität und des Zustandes der vor-

handenen baulichen Außenanlagen wird der Zeitwert mit 5 % des Gebäudewertes in 

Ansatz gebracht.  

 

Marktanpassung (§ 39 ImmoWertV) 
Durch die Marktanpassungsfaktoren werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf 

dem Grundstücksmarkt zum Bewertungsstichtag erfasst.  

 

Der Gutachterausschuss des Landratsamtes Rosenheim veröffentlicht keine 

Marktanpassungsfaktoren.  

Für das Bewertungsobjekt wird nach sachverständiger ein Sachwertfaktor von  

ca. 1,00 als angemessen beurteilt und in Ansatz gebracht. 

 

Dies bestätigt sich auch durch die Angaben des Gutachterausschusses des 

Landkreis Traunstein. Gemäß Beschluss des Gutachterausschuss Landkreis 

Traunstein vom 08.10.2024 wird für EFH/ZFH zum 01.01.2024 der objektspezifische 

Sachwertfaktor für EFH/ZFH mit einer Grundstücksgröße von 135 m² - 500 m² im 

gesamten Landkreis Traunstein mit der Formel „2,139-0,00224 x Grundstücks-

fläche“ errechnet. Somit ergibt sich für das Wohnhausgrundstück Fl.-Nr. 2848/89 ein 

objektspezifischer Sachwertfaktor von rd. 1,10. Weiter wird ein Anpassungsfaktor 

von 0,92 mit Beschluss vom 11.03.2025 veröffentlicht. Dies ergibt einen 

Sachwertfaktor 1,01. 
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Michael  Bär  -  Dip l .  Ing.  des Bauwesens (FH)  
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Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) 
Im Gutachten wurde bereits ausgeführt, dass das Bewertungsobjekt über einen 

renovierungsbedürftigen Zustand verfügt und einen großen Reparatur-/Instand-

haltungsstau hat. Der Zustand und die Beschaffenheit des Bewertungsobjektes 

wurden im Rahmen der Ermittlung der Restnutzungsdauer berücksichtigt. Ein 

weiterer Abschlag ist nicht erforderlich. 

 

Im Folgenden wird der Sachwert ermittelt. 

 

Sachwertberechnung:    
      
Unter Berücksichtigung der Bauweise und Ausstattung, des Bauzustandes 
und Alters, werden die Gebäude wie folgt bewertet:   
      
Wohnhaus:      
Neuherstellungswert inkl. besondere Bauteile   
zum Wertermittlungsstichtag angesetzt mit:   

BGF x Normalherstellungskosten   
250 m² x 1.630 €/m²  = rd. 408.000 €  

    408.000 €  
abzüglich Alterswertminderung    
(i.S. § 38 ImmoWertV, linear)    
Baujahr:  1971    
Jahr der Bewertung: 2024    
Nutzungsdauer: 80 Jahre    
Restnutzungsdauer: 12 Jahre    
Alterswertminderung: 85,0%    

408.000 € x 85,0%  = rd. -347.000 €  
      
Altersgeminderte Herstellungskosten:  61.000 € 61.000 € 

      
Außenanlagen:     
aus dem Gebäudewert: 5,0%    

61.000 € x 5,0%  = rd. 3.000 € 3.000 € 
      

Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen: 64.000 € 
      

Bodenwert:         427.000 € 
      

Vorläufiger Grundstückssachwert (ohne Marktanpassung): 491.000 € 
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Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

Marktanpassung:     
Marktanpassungsfaktor 1,00    

491.000 € x 1,00   = rd. 491.000 € 
      

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:  
keine Zu- /Abschläge         
Sachwert      491.000 € 

 
Der ermittelte Sachwert für die Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen, zum 
Bewertungsstichtag 05.12.2024 beträgt rd. 491.000,00 €. 
 

10.3 Sachwert – Fl.-Nr. 2848/93, Garagengrundstück 

Für das Sachwertverfahren wird der Bodenwert entsprechend der Wertermittlung in 

Kapitel 10.1 Bodenwert in Ansatz gebracht.  

 

Hinsichtlich des Wertes der baulichen Anlage werden die Herstellungskosten 

gemäß NHK 2010 für Garagen in Massivbauweise mit 485,00 €/m² BGF berück-

sichtigt und mittels Regionalfaktor und Baupreisindex angepasst. Die Herstellungs-

kosten werden somit mit ca. 1.130,00 €/m² angesetzt. 

 

Es wird für Garagen von einer Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren ausgegangen 

und unter Beachtung der Beschaffenheit und des Zustandes eine Restnutzungs-

dauer von rd. 7 Jahren in Ansatz gebracht. 

Der Marktanpassungsfaktor (Sachwertfaktor) wird mit rd. 1,00 berücksichtigt.  

 

Hinsichtlich der objektspezifischen Grundstücksmerkmale sind keine Zu-/Abschläge 

zu berücksichtigen.  

 

Im Folgenden wird der Sachwert ermittelt: 
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Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

Sachwertberechnung Fl.-Nr. 2848/93:    
      
Unter Berücksichtigung der Bauweise und Ausstattung, des Bauzustandes 
und Alters, werden die Gebäude wie folgt bewertet:   
      
Garage:      
Neuherstellungswert inkl. besondere Bauteile   
zum Wertermittlungsstichtag angesetzt mit:   

BGF x Normalherstellungskosten   
14 m² x 1.130 €/m²  = rd. 16.000 €  

zzgl. Nebenarbeiten  rd. 2.000 €  
    18.000 €  
abzüglich Alterswertminderung    
(i.S. § 38 ImmoWertV, linear)    
Baujahr angesetzt: 1971    
Jahr der Bewertung: 2024    
Nutzungsdauer: 60 Jahre    
Restnutzungsdauer: 7 Jahre    
Alterswertminderung: 88,3%    

18.000 € x 88,3%  = rd. -15.900 €  
      
Altersgeminderte Herstellungskosten:  2.100 € 2.100 € 

      
Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen: 2.100 € 

      
Bodenwert:         13.000 € 

      
Vorläufiger Grundstückssachwert (ohne Marktanpassung): 15.100 € 

      
Marktanpassung:     
Marktanpassungsfaktor 1,00    

15.100 € x 1,00   = rd. 15.000 € 
      

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:  
Keine weiteren Zu-/Abschläge       
Sachwert     15.000 € 

 

Der ermittelte Sachwert für die Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen, zum 
Bewertungsstichtag 05.12.2024 beträgt rd. 15.000,00 €. 
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Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

11.   VERKEHRSWERT 
Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) durch den Preis bestimmt, 

der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigen-

schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des 

sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 

persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 

 

In der zuvor durchgeführten Wertableitung wurden zum Wertermittlungsstichtag 

05.12.2024 für die zu bewertenden Grundstücke folgende Werte ermittelt. 

 

Sachwert, Fl.-Nr. 2848/89, Wohnhausgrundstück:  rd. 491.000,00 € 

 

Sachwert, Fl.-Nr. 2848/93, Garagengrundstück:  rd.   15.000,00 € 

 

Wert des 1/3 MEA an Fl.-Nr. 2848/90, Wegefläche  rd.   10.000,00 € 

Wert des 1/6 MEA an Fl.-Nr. 2851/1, Garagenhof  rd.   10.000,00 € 

 

Entsprechend dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr am örtlichen Grundstücksmarkt 

und den Gepflogenheiten bei der Verkehrswertermittlung (§ 6 ImmoWertV) ist in der 

Regel der Verkehrswert für Ein- und Zweifamilienwohnhausgrundstücke (eigen-

genutzte Grundstücke), wie hier im vorliegenden Fall für das zu bewertende 

Einfamilienwohnhausgrundstück nach dem Sachwertverfahren zu ermitteln bzw. aus 

dem Sachwert abzuleiten.  

 

Der Wert des Grundstücks Fl.-Nr. 2848/93 (Garagengrundstück) wird nach dem 

Sachwertverfahren ermittelt. 

 

Der Wert der Grundstücke Fl.-Nr. 2848/90 und Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung Vagen, 

leitet sich jeweils maßgeblich aus dem Bodenwert ab.  
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Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

Unter Beachtung aller wertrelevanten Kriterien wird zum Wertermittlungs-
stichtag 05.12.2024 der Verkehrswert für die unbelasteten Grundstücke wie 
folgt bewertet 
 

- Fl.-Nr. 2848/89, Gemarkung Vagen, Wohnhausgrundstück, Kampenwandstr. 27,  
  83620 Feldkirchen-Westerham, mit 
 

491.000,00 € 
(i.W.: vierhunderteinundneunzigtausend Euro) 

 

 

- Fl.-Nr. 2848/93, Gemarkung Vagen, Bei der Kinderheimstraße,  
  83620 Feldkirchen-Westerham, Garage mit 
 

15.000,00 € 
(i.W.: fünfzehntausend Euro) 

 

 

- der 1/3 MEA an Fl.-Nr. 2848/90, Gemarkung Vagen, Wegefläche, mit  
 

10.000,00 € 
(i.W.: zehntausend Euro) 

 

 

- der 1/6 MEA an Fl.-Nr. 2851/1, Gemarkung Vagen, Garagenhof, mit  
 

10.000,00 € 
(i.W.: zehntausend Euro) 

 

 

 

 

Grassau, den 26.03.2025        

Dipl.-Ing. (FH) Michael Bär 
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   Ansicht von Nordost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ansicht von Südwest 
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   Hauseingang 
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 Wohnzimmer, EG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wohnzimmer, EG 
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   Flur, OG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Zimmer, OG 
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   Bad, OG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bad, OG 
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   Balkon, OG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Treppe, OG zum DG bzw. EG 
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 Zimmer, DG 
 



Verkehrswertgutachten – Kampenwandstr. 27, 83620 Feldkirchen-
Westerham Amtsgericht Rosenheim, Geschäftszeichen: 801 K 31/24 

 

 

Michael  Bär  -  Dip l .  Ing.  des Bauwesens (FH)  
83224 Grassau – Ortenburger Str. 29a – Tel.: 08641 / 69 51 93 – Fax: 08641 / 69 51 96 

Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

   Anlage 1 
Fotos 

A 1.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Speicher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keller 
 



Verkehrswertgutachten – Kampenwandstr. 27, 83620 Feldkirchen-
Westerham Amtsgericht Rosenheim, Geschäftszeichen: 801 K 31/24 

 

 

Michael  Bär  -  Dip l .  Ing.  des Bauwesens (FH)  
83224 Grassau – Ortenburger Str. 29a – Tel.: 08641 / 69 51 93 – Fax: 08641 / 69 51 96 

Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

   Anlage 1 
Fotos 

A 1.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Keller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garten 
 



Verkehrswertgutachten – Kampenwandstr. 27, 83620 Feldkirchen-
Westerham Amtsgericht Rosenheim, Geschäftszeichen: 801 K 31/24 

 

 

Michael  Bär  -  Dip l .  Ing.  des Bauwesens (FH)  
83224 Grassau – Ortenburger Str. 29a – Tel.: 08641 / 69 51 93 – Fax: 08641 / 69 51 96 

Von der  Industr ie-  und Handelskammer öf fent l ich  beste l l ter  und vere id ig ter  
Sachvers tändiger  fü r  d ie  Bewer tung von bebauten und unbebauten Grundstücken  

e inschl .  Mieten und Pachten.  Zuständig:  IHK Nürnberg.  

   Anlage 1 
Fotos 

A 1.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garage auf Fl.-Nr. 2848/93 
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Bruttogrundfläche       

        
Anmerkung:        
Die angegebenen Flächen genügen in ihrer Genauigkeit dem Gutachten. Für eine weitere  
Verwendung für andere Zwecke sind diese Angaben nicht geeignet bzw. es wird keine  
Gewähr für derartige Verwendungen übernommen.     
        
        
Überschlägige Ermittlung der Brutto-Grundfläche   
        
Wohnhaus        
 L  B  Faktor  m² 
KG 9,49 x 6,46 x 1,00  = rd. 61 m² 
EG 9,49 x 6,46 x 1,00  = rd. 61 m² 
OG 9,61 x 6,46 x 1,00  = rd. 62 m² 
DG 9,61 x 6,46  1,00  = rd. 62 m² 

       246 m² 
   Brutto-Grundfläche  rd. 250 m² 
        

        
Garage        
 L  B  Faktor  m² 
EG 5,20 x 2,60 x 1,00  = rd. 14 m² 

       14 m² 

   Brutto-Grundfläche  rd. 14 m² 
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Literaturverzeichnis 
 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) * 
 
Baugesetzbuch (BauGB)* 
 
Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von 
Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 – ImmoWertV 2021)* 
 
Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienermittlungsverordnung 
(ImmoWertA) 
 
Verordnung über die bauliche Verordnung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO)* 
 
Bayerische Bauordnung (BayBO) 
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* Gesetze und Verordnungen in der zum Wertermittlungsstichtag jeweils gültigen Fassung 
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